
HAUSANSCHRIFT Scharnhorststraße 34 - 37
10115 Berlin 

VERKEHRSANBINDUNG U6 Naturkundemuseum
S-Bahn Berlin Hauptbahnhof
Tram Invalidenpark

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWK können Sie 
der Datenschutzerklärung auf www.bmwk.de/Datenschutzerklärung entnehmen. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz  11019 Berlin 
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Ausschließlich per E-Mail: 
█████████████████████████

Zugang zu amtlichen Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)  

Bescheid nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG)  

Ihr Antrag vom 22.03.2023 und E-Mail vom 24.03.2023 

██████████████████

██████████████████ ▍██████████████████████████████████████

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die Übersendung „des 

Emailverkehrs zwischen Mitarbeiter:innen des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Klimaschutz (einschließlich Minister Robert Habeck) und der Europaabgeordneten Viola von 

Cramon oder dem Büro von Cramon im Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 22.03.2023.“ Diesen 

Antrag schränkten Sie mit E-Mail vom 24. März 2023 inhaltlich auf die E-Mailkommunikation der 

Behördenleitung des BMWK (Bundesminister sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre) 

mit oder über Frau von Cramon zu den Themen Northstream, Russland und Ukraine ein. 

TEL.-ZENTRALE +49 30 18615 0 
FAX +49 30 18615 7010 

INTERNET www.bmwk.de 

███████████▎ ████
E-MAIL buero-zr@bmwk.bund.de 

AZ ZR-15306/037#052 

DATUM Berlin, 18. April 2023 
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Seite 2 von 2 Hierzu ergeht folgende Entscheidung: 

1. Ihr Antrag wird abgelehnt. 

2. Der Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. 

Begründung: 

1. Ein Anspruch auf Informationszugang gemäß § 1 Abs. 1 IFG besteht nicht, da im BMWK keine 

amtlichen Informationen zur E-Mailkommunikation der Behördenleitung des BMWK mit oder über 

Frau von Cramon zu den Themen Nordstream, Russland und Ukraine vorliegen. 

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 10 IFG. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit Sitz in Berlin und Bonn erhoben werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

█████


